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Begründung: 
 
1. Einwendung gegen die beabsichtigte Höhe der Kreisumlage 
 
Die Erhebung der Kreisumlage findet ihre Rechtsgrundlage in § 65 Abs. 1 LkrO 
i. V. m. § 25 des GFG 2002. Nach § 65 Abs. 1 LKrO ist der Landkreis berechtigt und 
verpflichtet, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben, wenn die 
sonstigen Einnahmen den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht 
decken. 
 
Im Entwurf des Haushaltes 2002 wurde eine Kreisumlage von absolut 26.083.300 € 
eingestellt. Der Prozentsatz der Kreisumlage liegt wie 2001 bei 42,95 %. Dieser Kreis-
umlage wurden Umlagegrundlagen in Höhe von 93.646.406 € (Regierungsentwurf des 
GFG 2002/2003) zugrunde gelegt. Gegenüber 2001 sind somit die Umlagegrundlagen 
um 2.665.052 € gestiegen und somit auch der absolute Betrag der Kreisumlage durch 
einen Mitnahmeeffekt in Höhe von 1,2 Mio. €. Gegenüber dem Haushaltssicherungs-
konzept fällt dieser Mitnahmeeffekt aber wesentlich geringer aus und liegt bei 453.572 
€.  
 
Zwar ist es 2002 erstmals wieder möglich, der allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe 
von 1,2 Mio. € zuzuführen, aber diese Mittel werden benötigt, um den derzeitigen 
Fehlbedarf in Höhe von 16.685.300 € zu reduzieren. Im Haushaltssicherungskonzept 
ist vorgesehen, 2005 den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen. 
 
Dieses Ziel verfolgt auch das Land Brandenburg mit dem Regierungsentwurf zum 
GFG 2002/2003, in dem die Investitionspauschale reduziert werden soll zugunsten der 
Schlüsselzuweisung. 
 
Eine Verringerung der Kreisumlage 2002 hätte für den Haushalt des Landkreises zur 
Folge, daß ein Haushaltsausgleich bis 2005 gefährdet wäre. 
 
2. Einwendung gegen die Höhe des Zuschusses für die ubs 
 
Die Stadt Schwedt/Oder wendet sich gegen die Entwicklung der Zuweisungen an Ge-
meinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen, die ab dem Jahr 
2003 rückläufig sind, insbesondere gegen eine Verringerung des Zuschusses an die 
ubs. 
 
Gemäß § 83 Absatz 1 GO Bbg. hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünf-
jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Nach Absatz 2 dieses Paragraphen sind 
dort Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und deren Dek-
kungsmöglichkeiten darzustellen. Der Finanzplan ist ein Arbeitsprogramm für die Exe-
kutive, der mindestens jährlich zu überprüfen und fortzuschreiben ist. Muster für den 
gemeindlichen Finanzplan ist die für die Gruppierungsübersicht (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 
GemHVO) geltende Ordnung. Danach werden die Einnahmen und Ausgaben nach 
einem groben Muster zusammengestellt. Somit ist aus dem Finanzplan nicht ersicht-
lich, welche konkrete Einnahme und Ausgabe sich wie entwickelt. Grundlage für die 
Finanzplanung sind nach § 23 Absatz 4 die Orientierungsdaten des Landes. 
 
Die im Finanzplan geplante Reduzierung der Zuweisungen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände ergibt sich aus der Annahme, daß ab 2003 vom Land eine neue Be-
zugsgröße für die Kita-Zuweisung festgelegt wird. Gegenwärtig erfolgt die Berechnung 
auf der Grundlage des Ergebnisses des Jahres 1999. Ein Rückgang der Kinderzahlen 
in diesem Bereich erfordert auch die Festlegung einer neuen Berechnungsgrundlage. 
 
Bezogen auf den Zuschuß an die ubs, ist im Finanzplan 2001 bis 2005 keine Reduzie-
rung geplant. Es ist ein jährlicher Betrag als Zuschuß von 613.600 € vorgesehen. 




